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VON SPEZIALISTEN FÜR EXPERTEN – AKTUELLE THEMEN, KOMMENTIERTE ENTSCHEIDE, PRAXISFÄLLE

Vermögen und  
Steuern optimieren
So nutzen Sie die Vorteile der 
 Immobilienaktiengesellschaft.

Mehr dazu auf Seite 2

1×1 der Grundstück
gewinnsteuer
Steuerfallen erkennen & vermeiden.

Mehr dazu auf Seite 6

Löhne richtig verbuchen
Vermeiden Sie typische Buchungsfehler.

Mehr dazu auf Seite 8

Flexible Pensionierung
Ihre Optionen im Überblick.

Mehr dazu auf Seite 10

Wohneigentums 
förderung
So hilft die PK beim Eigenheim.

Mehr dazu auf Seite 11 IMMOBILIEN 
AKTIENGESELLSCHAFT
Wann die Immobilien-AG Sinn ergibt
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TOP-THEMA IMMOBILIEN-AKTIENGESELLSCHAFT

Liebe Leserin, lieber Leser
Wann sich die Immobilien-Aktienge-
sellschaft lohnt – und wann ein direkter 
Besitz die bessere Wahl ist –, erfahren 
Sie im ersten Beitrag.

Beim Verkauf von Immobilien zählt 
nicht nur der Preis, sondern auch, wie 
viel davon am Ende bleibt. Unterschied-
liche kantonale Systeme, komplexe Re-
gelungen und steuerliche Fallstricke 
machen die Grundstückgewinnsteuer 
zu einer Herausforderung. Im zweiten 
Beitrag lesen Sie, worauf Sie wirklich 
achten sollten.

Löhne sauber und gesetzeskonform 
zu verbuchen, klingt einfacher, als es 
ist. Kleine Fehler können schnell gros-
se Konsequenzen nach sich ziehen. 
Im dritten Beitrag finden Sie typische 
Stolper fallen, und wie Sie diese ver-
meiden. 

Die Pensionierung lässt sich heu-
te flexibel gestalten. Erfahren Sie im 
vierten Beitrag, wie Unternehmen und 
Mitarbeitende gemeinsam Spielräume 
nutzen, um den Wechsel in eine neue 
Lebensphase erfolgreich zu gestalten. 

Der Wunsch nach den eigenen vier 
Wänden ist nach wie vor bei vielen vor-
handen. Angesichts der hohen Immo-
bilienpreise kann ein Vorbezug aus der 
Pensionskasse den Erwerb von Wohn-
eigentum erleichtern. Im vierten Beitrag 
erfahren Sie, unter welchen Vorausset-
zungen ein solcher Bezug möglich ist 
und worauf Sie achten sollten.

Carla Seffinga  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern

Einleitung
Eine Immobilien-Aktiengesellschaft (nach-
folgend: «Immobilien-AG») ist eine spezielle 
Form der Kapitalgesellschaft, deren Haupt-
zweck in der Bewirtschaftung, Entwicklung 
und dem Handel von Immobilien liegt. Im 
Gegensatz zu anderen Kapitalgesellschaften 
konzentriert sich eine Immobilien-AG entwe-
der ausschliesslich oder überwiegend auf die 
Nutzung, Vermietung, Verpachtung, Überbau-
ung oder den Verkauf von Immobilien. Die Ge-
sellschaftsform ermöglicht es, Immobilienver-
mögen in Form von Aktien zu bündeln, sodass 
Investoren Anteile an einem diversifizierten 
Immobilienportfolio erwerben können.

Immobilien-AGs können sowohl börsennotiert 
(kotiert) sein – wodurch sie für ein breiteres 
Publikum an Investoren zugänglich sind – als 
auch privat gehalten werden. Durch die Aus-
gabe von Aktien können diese Unternehmen 
Kapital beschaffen, um neue Projekte zu finan-
zieren oder bestehende Immobilienportfolios 
zu erweitern. Die rechtliche Grundlage für die 
Gründung und Führung einer Immobilien-AG 
in der Schweiz wird im Obligationenrecht (OR) 
geregelt, insbesondere in Art. 620–763 OR.

In der Schweiz haben insbesondere bör sen-
notierte (kotierte) Immobilien-AGs an Bedeu-
tung gewonnen, da sie eine stabile  Rendite 
bei vergleichsweise geringen Schwankungen 
bieten. Dies macht sie zu  einer beliebten An-
lageform in Zeiten von Niedrigzinsen und wirt-
schaftlicher Unsicherheit.

Formen der Immobilienanlagen
Immobilienanlagen lassen sich grundsätz-
lich in direkte und indirekte Anlagen unter-
scheiden. Diese beiden Anlagestrategien 
unterscheiden sich in der Art und Weise, wie 
Investoren am Immobilienmarkt partizipieren 

und wie die Risiken sowie Chancen verteilt 
sind.

Direkte Immobilienanlagen
Bei einer direkten Immobilienanlage investiert 
der Anleger unmittelbar in eine oder meh-
rere Immobilien, wodurch er der rechtliche 
Eigentümer wird (vgl. Art 641 ff., Art. 655 ff. 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch – ZGB). 
Typischerweise werden dabei Wohn- oder 
Gewerbeimmobilien erworben, die vermietet, 
verpachtet oder selbst genutzt werden. Diese 
Form der Anlage bietet dem Eigentümer die 
volle Kontrolle über die Immobilie, erfordert 
jedoch auch ein hohes Mass an Engagement 
in Bezug auf Verwaltung, Instandhaltung und 
rechtliche Pflichten (z. B. Mietrecht, Steuern). 
Die direkte Immobilienanlage eignet sich 
insbesondere für Investoren, die gezielt be-
stimmte Objekte besitzen und deren Wertent-
wicklung aktiv steuern möchten.

Indirekte Immobilienanlagen
Bei der indirekten Anlage erfolgt der Immo-
bilienerwerb über Beteiligungen an Unter-
nehmen oder Fonds, die Immobilien besitzen 
und verwalten. Beispiele hierfür sind Immo-
bilienfonds, börsennotierte (kotierte) Immobi-
liengesellschaften oder Immobilien-AGs. Der 
Vorteil liegt in einer breiteren Diversifikation 
des Portfolios und geringeren Verwaltungs-
pflichten für die Investoren, da die operativen 
Aufgaben von professionellen Fondsmana-
gern oder Verwaltungsorganen übernommen 
werden.

Unterschiede zwischen Grundeigentum, 
Immobilienfonds und Immobilien AG
Die Wahl zwischen direktem Eigentum, Im-
mobilienfonds und Immobilien-AG hängt von 
verschiedenen Faktoren wie Anlagestrategie, 
steuerlicher Behandlung und Liquiditäts-

Immobilien-Aktiengesellschaft
In diesem Artikel lesen Sie, wie eine Immobilien-Aktiengesellschaft funktioniert 
und welche Vorteile sie gegenüber direktem Immobilienbesitz bietet. Zudem 
wird erklärt, wann sich die Gründung einer Immobilien-Aktiengesellschaft lohnt 
und in welchen Fällen der direkte Besitz sinnvoller bleibt. Abschliessend erhalten 
Sie praxisnahe Empfehlungen, um fundierte Entscheidungen für Ihre Immobili-
enstrategie zu treffen.

 � Von Peter Burkhalter und Can Kirmizikaya
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TOP-THEMA GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER 

Einleitung
Die Grundstückgewinnsteuer ist eine kanto-
nale Steuer. Erfasst wird der Gewinn (Wert-
zuwachsgewinn) aus der Veräusserung eines 
Grundstücks, eines Grundstückanteils sowie 
aus der Veräusserung von Rechten an sol-
chen. Als Gewinn gilt der Betrag, um den 
der Veräusserungserlös die Anlagekosten 
(Erwerbspreis und Aufwendungen) über-
steigt. Somit unterliegt die Wertsteigerung der 
Grundstückgewinnsteuer.

Auf Bundesebene realisiert der Verkäufer im 
Sinne von Art. 16 Abs. 3 DBG einen steuer-
freien privaten Kapitalgewinn, sofern die Lie-
genschaft Privatvermögen darstellt.

Befindet sich die Liegenschaft jedoch im 
Geschäftsvermögen, wird der Gewinn mit 
der Einkommenssteuer auf Bundesebene 
erfasst.

Auf kantonaler Ebene gibt es zwei unter-
schiedliche Systeme bei der Grundstückge-
winnsteuer, nämlich das monistische und das 
dualistische System. Im folgenden Kapitel 
werden die Unterschiede der beiden Sys-
teme dargestellt und die steuerrechtlichen 

Unterschiede aufgezeigt. Sodann werden die 
Handänderungstatbestände beschrieben, die 
zu einem steuerbaren Tatbestand der Grund-
stückgewinnsteuer führen.

Die Berechnung des steuerbaren Gewinns 
unter Berücksichtigung der abzugsfähigen 
Anlagekosten bildet einen wesentlichen 
Bestandteil des vorliegenden Kapitels. Ins-
besondere ist zu unterscheiden zwischen 
den wertvermehrenden und werterhaltenden 
Aufwendungen. Wertvermehrende Aufwen-
dungen können als Anlagekosten bei der 
Berechnung des steuerpflichtigen Grund-
stückgewinns in Abzug gebracht werden, 
während werterhaltende Aufwendungen in 
der jährlichen Steuererklärung in Abzug ge-
bracht werden können.

Schliesslich werden in einem separaten Ab-
schnitt die kantonalen Besonderheiten darge-
stellt. 26 unterschiedliche Steuergesetze füh-
ren – trotz Steuerharmonisierungsgesetz – zu 
Besonderheiten in den einzelnen Kantonen. 
Der Überblick der kantonalen Besonderheiten 
dient als Erstinformation, beim tatsächlichen 
Verkauf sind die kantonalen Bestimmungen 
mitzuberücksichtigen.

Monistisches vs. dualistisches System
Der Gewinn auf Grundstücken unterliegt in 
den Kantonen zwei unterschiedlichen Sys-
temen, dem monistischen und dem dualisti-
schen System.

Monistisches System
Im monistischen System (auch «Zürcher Sys-
tem» genannt) werden sowohl die privaten 
wie auch die geschäftlichen Grundstückge-
winne mit der Grundstückgewinnsteuer er-
fasst. Jeder Verkauf einer Immobilie löst im 
monistischen System somit den Tatbestand 
der Grundstückgewinnsteuer aus.

Dies bedeutet vorliegend, dass die Zürcher 
Grundstückgewinnsteuer auch beim Verkauf 
einer Immobilie im Kanton Zürich gelegen, 
gehalten von einer Kapitalgesellschaft mit Sitz 
im Kanton St. Gallen, erhoben wird.

Der Wertzuwachsgewinn in der Differenz zwi-
schen dem Verkaufspreis der Immobilie und 
den Anlagekosten (dazumaliger Erwerbspreis 
plus Investitionen) unterliegt der Grundstück-
gewinnsteuer.

Ist der Verkäufer eine juristische Person (oder 
Liegenschaften des Geschäftsvermögens), 
unterliegt die Differenz zwischen den Anlage-
kosten und dem Buchwert der Gewinnsteuer 
(sog. wiedereingebrachte Abschreibungen). 
Dieser Betrag wurde über die Jahre hinweg 
vom Eigentümer der Liegenschaft abge-
schrieben und steuerlich geltend gemacht. 
Zum Zeitpunkt des Verkaufs werden die stillen 
Reserven realisiert und besteuert.

Grundstückgewinnsteuer
Beim Verkauf von Immobilien greifen komplexe steuerliche Regelungen. Nach-
folgend erfahren Sie, wie sich die Grundstückgewinnsteuer berechnet und wel-
che kantonalen Besonderheiten Sie kennen sollten.

 � Von Alain Villard
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